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Tarif uni-med|A
für ambulante Naturheilverfahren, Heilpraktikerbehandlung, Vorsorgeuntersuchungen, 

Schutzimpfungen, Sehhilfen und Maßnahmen der refraktiven Chirurgie
(mit geschlechtsunabhängig erhobenen Beiträgen)

Teil III Tarife: Nur gültig in Verbindung mit Teil I Musterbedingungen 2009 des Verbandes der privaten Krankenversicherung (MB/KK 2009)  
und Teil II Tarifbedingungen (TB/KK) der uniVersa Krankenversicherung a.G.

KVB-066 07.15 

I	 Versicherungsfähigkeit

Versicherungsfähig nach Tarif uni-med|A sind:

a)	� Personen, die bei einem Träger der deutschen gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) versichert sind.

b)	� Personen, die aus einem öffentlichen Dienstverhältnis (z.B. Bundes-
wehr, Bereitschaftspolizei, Bundespolizei) Anspruch auf freie Heilfür-
sorge (Heilfürsorge) haben.

Der Wegfall der Versicherungsfähigkeit einer versicherten Person ist 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Das Versicherungsverhält-
nis endet hinsichtlich dieses Tarifes zum Ende des Monats, in dem die 
Versicherungsfähigkeit entfällt. Der Versicherer ist berechtigt, über den 
Wegfall der Versicherungsfähigkeit einen entsprechenden Nachweis zu 
verlangen.

II	 Leistungen des Versicherers

1	 Naturheilverfahren/Osteopathie

1.1	 Erstattungsfähige Aufwendungen 

1.1.1	 Erstattet werden im vereinbarten Umfang Aufwendungen für:

a)	� Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktiker

	� Ambulante Untersuchungen und Behandlungen durch Ärzte und 
Heilpraktiker nach Methoden der Naturheilkunde und nach außer-
schulmedizinischen Methoden einschließlich der in diesem Rahmen 
erbrachten Heilmittel, angeordneten Laborleistungen und verordne-
ten Arznei- und Verbandsmittel. Insbesondere Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden nach dem jeweils aktuellen Gebührenver-
zeichnis für Heilpraktiker (GebüH) und nach dem jeweils aktuellen 
Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapierichtlinien 
(Hufeland-Verzeichnis). Hierzu gehören beispielsweise:

	 - Akupunktur,
	 - Anthroposophie,
	 - Bachblütentherapie,
	 - Biochemie (Schüßler-Salze),
	 - Chiropraktik,
	 - Homöopathie (einschließlich Globuli),
	 - Osteopathie,
	 - Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).

b)	 Osteopathie durch andere Leistungserbringer

	� Ambulante osteopathische Behandlungen durch andere als die 
unter a) genannten Leistungserbringer werden erstattet, wenn die 
Behandlungen von einem Arzt auf einem Privatrezept verordnet 
wurden und qualitätsgesichert von einem zur osteopathischen Leis-
tungserbringung berechtigten Physiotherapeuten durchgeführt wer-
den, der Mitglied eines Berufsverbandes der Osteopathen ist oder 
eine osteopathische Ausbildung absolviert hat, die zum Beitritt in 
einen Verband der Osteopathen berechtigt.

1.1.2	 Auf die Anwendung der Einschränkungen in Bezug auf Untersu-
chungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel gemäß § 4 Abs. 
6 Allgemeine Versicherungsbedingungen, Teil I, wird verzichtet.

1.1.3	 Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für psychiatrische und psy-
chotherapeutische Behandlungen, Aufwendungen für Nahrungsergän-
zungs- bzw. Nahrungsmittel, Stärkungspräparate (z.B. Vitamine/Mine-
ralstoffe), Gewichtsreduktions-, Schlaf-, Haarwuchs- und Abführmittel, 

kosmetische Mittel, Mineralwässer, Badezusätze, Desinfektionsmittel, 
potenz- und erektionsfördernde Mittel, Mittel zu Empfängnisverhütung 
sowie Lifestyle- und Anti-Aging-Präparate.
 

1.2	 Leistungsumfang und Leistungshöchstbetrag

	 Je nach vereinbarter Tarifstufe gelten nachstehende Erstattungspro-
zentsätze sowie folgende Leistungshöchstbeträge pro Person und in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren:

Tarifstufe Erstattungs-
prozentsatz

Leistungshöchstbetrag 
innerhalb von zwei Kalen-
derjahren

uni-med|A-Komfort 50 % 600 EUR

uni-med|A-Premium 70 % 1.200 EUR

uni-med|A-Exklusiv 90 % 1.800 EUR

	 Bei der Ermittlung der Leistungshöchstbeträge werden die Erstattun-
gen des Kalenderjahres, in welchem die Behandlung stattfand, und die 
Erstattungen des vorhergehenden Kalenderjahres zusammengerech-
net.

2	 Vorsorge/Schutzimpfungen

2.1	 Erstattungsfähige Aufwendungen 

	 Erstattet werden im vereinbarten Umfang Aufwendungen für durch 
einen Arzt durchgeführte ambulante Vorsorgeuntersuchungen und 
Schutzimpfungen. Besteht ein Leistungsanspruch gegenüber der GKV 
oder der Heilfürsorge, sind die Aufwendungen erstattungsfähig, die 
nach Vorleistung der GKV oder der Heilfürsorge verbleiben. Nicht zu 
den erstattungsfähigen Leistungen gehören zahnärztliche Vorsorge-
maßnahmen.

	 a)	Ambulante Vorsorgeuntersuchungen
	
		�  Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ambulante Vorsorgeunter-

suchungen, die der Früherkennung von Krankheiten dienen. Hierzu 
gehören beispielsweise:

		  -	 Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL),
		  -	 Gesundheits-Check-up,
		  -	 Manager-Check-up,
		  -	 Ultraschall-Check-up,
		  -	 Augenvorsorge,
		  -	 Glaukomfrüherkennung,
		  -	 Erweiterte Laborwerte,
		  -	 Knochendichtemessung,
		  -	 Hautkrebsvorsorge,
		  -	 Gynäkologische Ultraschalluntersuchung,
		  -	 Ultraschall-Brustkrebsvorsorge,
		  -	 Urologische Krebsvorsorge,
		  -	 Darmspiegelung,
		  -	 Schwangerschaftsvorsorge,
		  -	� Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach ge-

setzlich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersu-
chungen) ohne Altersbegrenzungen und ohne festgelegte Zeitab-
stände,

		  -	 Kinder- und Jugendlichenvorsorge.

	 b)	Schutzimpfungen

		�  Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ärztliche Leistungen und 
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Impfstoff im Rahmen von Schutzimpfungen. Hierzu gehören bei-
spielsweise:

		  -	� Schutzimpfungen nach Empfehlung der Ständigen Impfkommis-
sion beim Robert Koch-Institut (STIKO),

		  -	 Hepatitisschutzimpfungen,
		  -	 Reiseschutzimpfungen,
		  -	 FSME-Schutzimpfungen (Zeckenschutzimpfungen),
		  -	 Grippeschutzimpfungen.

2.2	 Leistungsumfang und Leistungshöchstbetrag

	 Je nach vereinbarter Tarifstufe gelten nachstehende Erstattungspro-
zentsätze sowie folgende Leistungshöchstbeträge pro Person und in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren:

Tarifstufe Erstattungs-
prozentsatz

Leistungshöchstbetrag 
innerhalb von zwei Kalen-
derjahren

uni-med|A-Komfort 100 % 125 EUR

uni-med|A-Premium 100 % 250 EUR

uni-med|A-Exklusiv 100 % 375 EUR

	 Dabei werden die Erstattungen des Kalenderjahres, in welchem die 
Vorsorgeuntersuchung bzw. Schutzimpfung stattfand, und die Erstat-
tungen des vorhergehenden Kalenderjahres zusammengerechnet.

3	 Sehhilfen

3.1	 Erstattungsfähige Aufwendungen 

	 Erstattet werden im vereinbarten Umfang Aufwendungen für 

	 -	 Brillengläser, 
	 -	 Brillengestelle und 
	 -	 Kontaktlinsen

	 einschließlich notwendiger Reparaturen.

3.2	 Leistungsumfang und Leistungshöchstbetrag

	 Je nach vereinbarter Tarifstufe gelten nachstehende Erstattungspro-
zentsätze sowie folgende Leistungshöchstbeträge pro Person und in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren:

Tarifstufe Erstattungs-
prozentsatz

Leistungshöchstbetrag 
innerhalb von zwei Kalen-
derjahren

uni-med|A-Komfort 100 % 200 EUR

uni-med|A-Premium 100 % 250 EUR

uni-med|A-Exklusiv 100 % 300 EUR

	 Dabei werden die Erstattungen des Kalenderjahres, in welchem die 
Sehhilfe bezogen bzw. die Reparatur durchgeführt wurde, und die Er-
stattungen des vorhergehenden Kalenderjahres zusammengerechnet.

4	 Maßnahmen der refraktiven Chirurgie

4.1	 Erstattungsfähige Aufwendungen 

	 Erstattet werden im vereinbarten Umfang Aufwendungen für Operatio-
nen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (Maßnahmen der refraktiven Chi-
rurgie) einschließlich Vor- und Nachuntersuchungen. Hierzu gehören 
beispielsweise:

	 -	 LASIK-Operationen,
	 -	 Femto-LASIK-Behandlungen,
	 -	 LASEK/PRK-Operationen,
	 -	 Clear-Lens-Exchange.

4.2	 Leistungsumfang und Leistungshöchstbetrag

	 Ein Leistungsanspruch entsteht erstmals für eine Behandlung nach 
Ablauf des 2. Versicherungsjahres. Der Leistungsanspruch besteht für 
eine einmalige Behandlung pro Auge während der Vertragslaufzeit.

	 Je nach vereinbarter Tarifstufe und Vertragslaufzeit gelten nachstehen-
de Erstattungsprozentsätze sowie folgende Leistungshöchstbeträge 
pro Person und insgesamt für beide Augen:

Tarifstufe Erstattungs-
prozentsatz

Leistungshöchstbetrag ein-
malig nach Ablauf des

2. Versiche-
rungsjahres

4. Versiche-
rungsjahres

uni-med|A-Komfort 100 % 250 EUR 500 EUR

uni-med|A-Premium 100 % 500 EUR 1.000 EUR

uni-med|A-Exklusiv 100 % 750 EUR 1.500 EUR

III	 Erstattungsfähigkeit von Heilbehandler- 
	 Honoraren

	 Aufwendungen für ärztliche Leistungen sind bis zu den Höchstsätzen 
der jeweils geltenden Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) erstattungs-
fähig.

	 Aufwendungen für Leistungen des Heilpraktikers sind bis zu den 
Höchstsätzen nach dem jeweils aktuellen Gebührenverzeichnis für 
Heilpraktiker (GebüH) erstattungsfähig.

IV	 Kalenderjahresregelung

	 Sind in diesem Tarif Höchstbeträge nach Kalenderjahren vorgesehen, 
gelten diese jeweils für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Jahres. 
Beginnt der Tarif der versicherten Person nicht am 01.01., so gilt die 
Zeit vom Versicherungsbeginn bis zum 31.12. als erstes Kalenderjahr.

V	 Beitragszahlung

	 Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen 
Berechnungsgrundlagen festgelegt. Die Höhe des zu zahlenden Beitra-
ges richtet sich nach dem erreichten Alter der versicherten Person bei 
Eintritt in den Tarif (Eintrittsalter). Als Eintrittsalter gilt der Unterschied an 
Jahren zwischen dem Geburtsjahr und dem Jahr des Versicherungs-
beginns.

	 Abweichend von § 8 a (2) Allgemeine Versicherungsbedingungen, Teil 
I, ist von Beginn des Kalenderjahres an, in dem die versicherte Person 
das 16., 21., 26., 31., 36., 41., 46., 51., 56., 61., 66., 71., 76., 81., 86., 
91., 96. oder 101. Lebensjahr vollendet, der ihrem tariflichen Lebens-
alter entsprechende Neuzugangsbeitrag zu zahlen.


	Verbraucherinformation
	Vollversicherung
	AVB
	uni-A
	uni-ZA
	uni-ST
	uni-BZ
	uni-BSA
	uni-BSZA
	uni-BSST
	uni-AM
	uni-ZAM
	uni-STM
	uni-VE
	uni-intro|Privat
	uni-ZZ
	uni-intro|Privat-S
	uni-ZZ-S
	uni-ZF-S

	Zusatzversicherung
	uni-EZ
	uni-med|A
	uni-GZplus
	uni-GZ
	uni-dent-P
	uni-dent-K
	uni-SZ
	uni-SZ II plus
	uni-SZ II
	uni-KSKT
	uni-KU
	uni-EZ-E
	uni-GZ-E
	uni-SZ II-E
	uni-SZ-E

	Krankentagegeld
	AVB
	uni-KT

	Pflegeversicherung
	AVB
	Zusatzvereinbarungen für Versicherungsverträge
	Tarif PV
	IV. Regelungen zur Überleitung in die Pflegegrade
	Pflege- / Hilfsmittelverzeichnis
	Zusatzvereinbarung für Studenten, Fach- und Berufsfachschüler

	Pﬂegezusatzversicherung
	AVB
	uni-PT-P
	uni-PT-K
	uni-PVplus

	Spezielle Versicherungen
	uni-BEF
	uni-OPTI
	uni-AWG
	BB AWV
	KANW-PPV
	GANW-PPV
	BB AE
	AVB/uni-RD

	Basistarif
	Informationen für Versicherte
	AVB
	uni-BT
	Heilmittelverzeichnis
	Besondere Bedingungenfür die Anwartschaftsversicherung

	Gesetzestexte
	VVG
	VAG
	Lebenspartnerschaftsgesetz
	Bundesversorgungsgesetz
	Sozialgesetzbuch
	Pflegezeitgesetz
	Pflege-Versicherungsgesetz
	Krankenversicherungsaufsichtsordnung
	Asylbewerberleistungsgesetz
	Einkommensteuergesetz
	Mutterschaftsgesetz
	Bundesbeihilfeverordnung
	Krankenversicherung der Landwirte
	Entwicklungshelfer-Gesetz
	Soldatengesetz - SG




